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Offenlegung des Entwurfes der Haushaltssatzung der Stadt Dorsten mit ihren 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 
 
Der aufgrund des § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Dorsten mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2024 wird gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 GO NRW für die Zeit der Beratungen im Rat 
zur Einsichtnahme an folgendem Ort verfügbar gehalten: 
 
Wochentag Zimmer 335 des Rathauses, 

Halterner Str. 5 

Montag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Dienstag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
Außerdem ist der Entwurf des Haushaltes 2024 unter dem Link  
 
https://www.dorsten.de/rathaus-stadt/politik/haushalt 
 
einsehbar. 
 
Gemäß § 80 Abs. 3 S. 2 GO NRW können die Einwohner und Abgabepflichtigen innerhalb einer 
Frist von mindestens vierzehn Tagen Einwendungen erheben.  
 
Die Frist beginnt am 28.09.2023 und endet am 11.10.2023.  
 
Einwendungen können beim Amt für kommunale Finanzen, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten, 
Zimmer 335, schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. 
Über Einwendungen, die Einwohner oder Abgabepflichtige der Stadt Dorsten gegen den Entwurf 
der Haushaltssatzung und ihre Anlagen erheben, beschließt der Rat der Stadt Dorsten in öffent-
licher Sitzung. 
 
Dorsten, 21.09.2023 
 

 
Tobias Stockhoff  
Bürgermeister 
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